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§ 93 AO 1977                                      Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer Personen 
 
(1) Die Beteiligten und andere Personen haben der Finanzbehörde die zur Feststellung eines für die 
Besteuerung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch für nicht 
rechtsfähige Vereinigungen, Vermögensmassen, Behörden und Betriebe gewerblicher Art der 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur 
Auskunft angehalten werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel 
führt oder keinen Erfolg verspricht. 
(2) In dem Auskunftsersuchen ist anzugeben, worüber Auskünfte erteilt werden sollen und ob die 
Auskunft für die Besteuerung des Auskunftspflichtigen oder für die Besteuerung anderer Personen 
angefordert wird. Auskunftsersuchen haben auf Verlangen des Auskunftspflichtigen schriftlich zu 
ergehen. 
(3) Die Auskünfte sind wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen zu erteilen. 
Auskunftspflichtige, die nicht aus dem Gedächtnis Auskunft geben können, haben Bücher, 
Aufzeichnungen, Geschäftspapiere und andere Urkunden, die ihnen zur Verfügung stehen, 
einzusehen und, soweit nötig, Aufzeichnungen daraus zu entnehmen. 
(4) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft schriftlich, elektronisch, mündlich oder fernmündlich 
erteilen. Die Finanzbehörde kann verlangen, dass der Auskunftspflichtige schriftlich Auskunft erteilt, 
wenn dies sachdienlich ist. 
(5) Die Finanzbehörde kann anordnen, dass der Auskunftspflichtige eine mündliche Auskunft an 
Amtsstelle erteilt. Hierzu ist sie insbesondere dann befugt, wenn trotz Aufforderung eine schriftliche 
Auskunft nicht erteilt worden ist oder eine schriftliche Auskunft nicht zu einer Klärung des 
Sachverhaltes geführt hat. Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. 
(6) Auf Antrag des Auskunftspflichtigen ist über die mündliche Auskunft an Amtsstelle eine 
Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll den Namen der anwesenden Personen, den Ort, 
den Tag und den wesentlichen Inhalt der Auskunft enthalten. Sie soll von dem Amtsträger, dem die 
mündliche Auskunft erteilt wird, und dem Auskunftspflichtigen unterschrieben werden. Den Beteiligten 
ist eine Abschrift der Niederschrift zu überlassen. 
(7) Die Finanzbehörde kann bei den Kreditinstituten über das Bundesamt für Finanzen einzelne Daten 
aus den nach § 93b Abs. 1 zu führenden Dateien abrufen, wenn dies zur Festsetzung oder Erhebung 
von Steuern erforderlich ist und ein Auskunftsersuchen an den Steuerpflichtigen nicht zum Ziele 
geführt hat oder keinen Erfolg verspricht. 
(8) Knüpft ein anderes Gesetz an Begriffe des Einkommensteuergesetzes an, soll die Finanzbehörde 
auf Ersuchen der für die Anwendung des anderen Gesetzes zuständigen Behörde oder eines 
Gerichtes über das Bundesamt für Finanzen bei den Kreditinstituten einzelne Daten aus den nach § 
93b Abs. 1 zu führenden Dateien abrufen und der ersuchenden Behörde oder dem ersuchenden 
Gericht mitteilen, wenn in dem Ersuchen versichert wurde, dass eigene Ermittlungen nicht zum Ziele 
geführt haben oder keinen Erfolg versprechen. 
 


